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(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bestim-
mung eines Zeitpunktes zum selbständigen Aufbau einer
Verbindung von einer in einem Fahrzeug (1) angeordne-
ten, phasenweise betriebenen Bordeinheit (2) zu einem
Hintergrundsystem (7) eines Mautsystems, bei dem der
Zeitpunkt des Verbindungsaufbaus während einer aktu-
ellen Betriebsphase in Abhängigkeit von einer Dauer (14)
einer vorhergehenden Betriebsphase der Bordeinheit
bestimmt wird. Weiterhin betrifft die Erfindung eine Ein-
richtung zur Bestimmung eines Zeitpunktes zum selb-
ständigen Aufbau einer Verbindung von einer in einem

Fahrzeug (1) angeordneten, phasenweise betriebenen
Bordeinheit (2) zu einem Hintergrundsystem (7) eines
Mautsystems mit einer Betriebszeitermittlungseinrich-
tung (9), einer Speichereinrichtung (10) zur Speicherung
der Werte der zeitlichen Dauer der Betriebsphasen der
Bordeinheit (2) und einer Zeitpunktberechungseinheit
(11) zur Berechnung des Zeitpunkts des Verbindungs-
aufbaus in Abhängigkeit von einer Dauer einer vorher-
gehenden Betriebsphase der Bordeinheit (2). Außerdem
betrifft die Erfindung eine Fahrzeug-Bordeinheit (2) für
ein Mautsystem mit einer derartigen Einrichtung.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Einrichtung zur Bestimmung eines Zeitpunktes zum selb-
ständigen Aufbau einer Verbindung von einer in einem
Fahrzeug angeordneten, phasenweise betriebenen
Bordeinheit zu einem Hintergrundsystem eines Mautsy-
stems sowie eine Bordeinheit mit einer derartigen Ein-
richtung.
[0002] Mautsysteme, insbesondere automatische
Mautsysteme, sind davon getragen, dass eine Erfassung
der befahrenen und mautpflichtigen Wegstrecken erfolgt
und die mit der Erfassung ermittelten Daten einer Maut-
abrechnung zugrunde gelegt werden. Mit der Mautab-
rechnung wird schließlich eine Gebühr ermittelt, die für
das Befahren der mautpflichtigen Wege in Summe erho-
ben wird. Bei automatischen Mautsystemen erfolgt die
Erfassung der befahrenen Wege auf eine automatische,
das heißt auf eine selbständige Art und Weise, die im
Allgemeinen vom Mautsystem abhängt. Fahrzeuge, de-
ren Fahrten mautpflichtig sind, sind zum Zwecke der au-
tomatischen Fahrtwegerfassung mit einer Bordeinheit
ausgestattet, die die gefahrenen Wege erfasst und die
gesammelten Daten an ein Hintergrundsystem des
Mautsystems übermittelt. Im Folgenden werden diese
Bordeinheiten auch als "OBU" bezeichnet, OBU steht
dabei für den Begriff "On Board Unit". Dieser Begriff und
damit auch seine Abkürzung OBU ist für einen Fachmann
für automatische Mautsysteme mittlerweile ein festste-
hender Fachbegriff.
[0003] Automatische Mautsysteme bestehen somit
aus den oben genannten OBUs und einem Hintergrund-
system, das einen Datenaustausch mit den OBUs be-
treibt. Der Datenaustausch erfolgt auf eine drahtlose Art
und Weise. Es hat sich dazu ein funkgestützter Übertra-
gungsweg aufgrund seiner Vorteile gegenüber datenträ-
gergestützten oder gar drahtgebundenen Übertragungs-
wegen durchgesetzt. Einer der Vorteile der funkgestütz-
ten Übertragungswege ist deren räumliche Unabhängig-
keit. Mit den Vorteilen sind aber auch Nachteile verbun-
den, die zum Beispiel in der Reichweite der Funksignale
liegen. Daher wird zur Übertragung der Daten ein Funk-
übertragungsweg gewählt, der in vielen Ländern der Welt
verfügbar ist. Dies ist zum Beispiel bei einem Mobilfun-
knetz der Fall. So ist inzwischen von verschiedenen Mo-
bilfunkbetreibern ein nahezu flächendeckendes Mobil-
funknetz in Europa nach dem GSM-Standard (GSM =
Global System for Mobile Communication) aufgebaut
worden. Mittels eines solchen Funknetzes ist es auch
weit vom Hintergrundsystem entfernten OBUs möglich,
die gesammelten Daten über befahrene Wegstrecken an
das Hintergrundsystem zu übermitteln.
[0004] Die Datenübermittlung erfolgt dabei nicht stän-
dig in einer während der Fahrt gehaltenen Verbindung.
Es hat sich vielmehr als vorteilhaft erwiesen, die Daten-
übermittlung während einer von Zeit zu Zeit aufgebauten
Verbindung durchzuführen. Nach der erfolgreichen Da-
tenübertragung erfolgt eine Beendigung der Verbindung.

Der Zeitpunkt und die zeitliche Abfolge des Verbindungs-
aufbaus sind dabei grundsätzlich variabel.
[0005] Eine Teilfunktion der OBUs besteht folglich dar-
in, zu einem vorbestimmten Zeitpunkt, zum Beispiel ein-
mal während eines Tages, die Verbindung zum Hinter-
grundsystem aufzubauen und die Daten zu übermitteln.
Um bei dem Hintergrundsystem und auch bei dem zum
Verbindungsaufbau verwendeten Mobilfunksystem Be-
lastungsspitzen zu vermeiden, sind die OBUs so konfi-
guriert, dass die Zeitpunkte zum Verbindungsaufbau
nicht für alle OBUs gleich sind, beispielsweise die Ver-
bindungsaufbau-Zeitpunkte einer statistischen Gleich-
verteilung unterliegen. Damit soll erreicht werden, dass
die Belastungen des Hintergrundsystems und des Mo-
bilfunksystems gleichmäßig verteilt sind. Nicht immer
kann jedoch zum vorbestimmten Zeitpunkt eine Verbin-
dung aufgebaut werden, entweder, weil keine Mobilfunk-
verbindung möglich ist oder weil die OBU außer Betrieb
ist, da das Fahrzeug ebenfalls außer Betrieb ist. Kann
die OBU zum vorbestimmten Zeitpunkt keine Verbindung
aufbauen, so baut die OBU die Verbindung dann auf,
wenn dies technisch wieder möglich ist, das heißt, wenn
wieder eine ausreichende Netzabdeckung zum Aufbau
einer Mobilfunkverbindung besteht oder wenn das Fahr-
zeug wieder in Betrieb gesetzt wurde.
[0006] Manche Fahrzeugtypen unterliegen im Rah-
men von Verkehrsregeln einem zeitlich begrenzten Fahr-
verbot. Ein solches Fahrverbot existiert zum Beispiel im
Deutschland für Lastkraftwagen des Güternah- und Gü-
terfernverkehrs. Es gilt in der Zeit von Samstag Abend
22.00 Uhr bis Sonntag Abend 22.00 Uhr und auch an
Feiertagen bis 22.00 Uhr. Das heißt, während dieses
Zeitraums ist eine große Zahl von mautpflichtigen Fahr-
zeugen außer Betrieb. Damit sind auch deren OBUs au-
ßer Betrieb und bauen keine Verbindung zum Hinter-
grundsystem des Mautsystem auf. Mit dem Ende des
Fahrverbots am Sonntag Abend um 22.00 Uhr werden
eine große Zahl von Fahrzeugen und OBUs wieder in
Betrieb gesetzt. Damit ist die angestrebte statistische
Gleichverteilung der Auslastung des Hintergrundsy-
stems ebenso wie die statistische Gleichverteilung der
Auslastung des Mobilfunknetzes nicht mehr gegeben. Ei-
ne Spitzenbelastung steht somit für beide Systeme an.
[0007] Ein solche Spitzenbelastung ist auch für einzel-
ne Tage zu beobachten. Am Morgen nehmen viele Fahr-
zeuglenker ihre Arbeit auf und nehmen Fahrzeuge und
OBUs in Betrieb. Gleiches gilt für den frühen Nachmittag,
an dem viele Fahrzeuglenker ihre mittägliche Pause be-
endet haben und die Fahrzeuge ebenfalls wieder in Be-
trieb nehmen. OBUs, deren vorbestimmter Zeitpunkt
zum Verbindungsaufbau in den Zeitfenstern liegen, die
durch Stillstand gekennzeichnet sind, stellen nach einer
Wiederaufnahme des Betriebes die Verbindung zum
Hintergrundsystem her. Somit entstehen auch an Wo-
chentagen Zeiten mit Spitzenlasten. Das ist nachteilig,
da das Hintergrundsystem und auch das Mobilfunksy-
stem so dimensioniert sein sollten, dass diese Spitzen-
belastungen ohne Störungen oder Verzögerungen ab-
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gearbeitet werden. Dies führt zu einem hohen Investiti-
onsvolumen bei der Herstellung des Hintergrundsystems
und des Mobilfunksystems.
[0008] Es bestehen verschiedene Möglichkeiten, die
Zeitpunkte zum Verbindungsaufbau zu streuen. So kann
z. B. der Verbindungsaufbau zu einem zufällig ausge-
wählten Zeitpunkt nach Inbetriebnahme der Bordeinheit
erfolgen. Dabei tritt jedoch ein Problem auf. Lässt man
auch Zeitpunkte relativ spät in Bezug auf den Betriebs-
beginn der OBU zu, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass
viele Fahrzeuge die hierfür erforderliche Fahrdauer un-
terschreiten, sehr groß. Für diese Fahrzeuge wird in die-
sem Fall keine Verbindung zum Hintergrundsystem des
Mautsystems aufgebaut. Lässt man andererseits nur
Zeitpunkte für einen Verbindungsaufbau relativ kurz
nach dem Betriebsbeginn der OBU zu, ist zwar die Wahr-
scheinlichkeit eines Verbindungsaufbaus mit dem Hin-
tergrundsystem sehr groß, aber man belastet nach wie
vor sowohl das Hintergrundsystem als auch das zum
Verbindungsaufbau verwendete Kommunikationsnetz in
Spitzenlastzeiten relativ stark.
[0009] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, ein Verfahren und eine Einrichtung zur Bestim-
mung eines Zeitpunktes zum selbständigen Aufbau einer
Verbindung von der OBU zum Hintergrundsystem eines
Mautsystems sowie eine entsprechende Bordeinheit zu
schaffen, womit die Spitzenbelastungen des Hinter-
grundsystems des Mautsystems vermieden werden.
[0010] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren gemäß
Patentanspruch 1 und durch eine Einrichtung gemäß Pa-
tentanspruch 12 beziehungsweise durch eine Fahrzeug-
Bordeinheit gemäß Patentanspruch 13 gelöst.
[0011] Das erfindungsgemäße Verfahren beruht dabei
auf den im Folgenden beschriebenen Merkmalen.
[0012] Eine in einem Fahrzeug angeordnete Bordein-
heit, im Folgenden weiterhin OBU genannt, muss sy-
stembedingt in zeitlichen Abständen voneinander entwe-
der regelmäßig oder unregelmäßig eine Verbindung zum
Hintergrundsystem des Mautsystems aufbauen. Dies
sollte innerhalb vorbestimmter Zeitperioden erfolgen. Er-
findungsgemäß wird dabei ein geeigneter Zeitpunkt zum
selbständigen Aufbau einer Verbindung von der Bord-
einheit mit dem Hintergrundsystem bestimmt. Dies er-
folgt in der Weise, dass der Zeitpunkt des Verbindungs-
aufbaus während einer aktuellen Betriebsphase in Ab-
hängigkeit von einer Dauer einer vorhergehenden Be-
triebsphase der OBU bestimmt wird. Damit wird in vor-
teilhafter Weise statistisch ein Wert ermittelt, der einer-
seits einer Zeit entspricht, zu der die OBU mit großer
Wahrscheinlichkeit noch in Betrieb ist und der anderer-
seits nicht zu kurz nach dem Zeitpunkt der Inbetriebnah-
me der OBU liegt. Somit wird die Wahrscheinlichkeit ver-
ringert, dass der nächstmögliche Zeitpunkt eines Verbin-
dungsaufbaus zeitgleich mit anderen OBUs zusammen-
fällt. Damit werden Spitzenbelastungen eines Hinter-
grundsystems eines Mautsystems vermieden. Selbst
wenn z. B. eine Vielzahl von OBUs an einem Sonntag
Abend um 22.00 Uhr oder am Morgen eines Werktages

in Betrieb gesetzt werden, so sind doch die vorherge-
henden Betriebszeiten der OBUs unterschiedlich. Damit
ergibt sich aufgrund der Abhängigkeit der Bestimmung
des Zeitpunktes des Verbindungsaufbaus für jede OBU
ein anderer Zeitpunkt zum Aufbau der Verbindung mit
dem Hintergrundsystem des Mautsystems.
[0013] Die zur Durchführung eines solchen Verfahrens
benötigte OBU umfasst eine Einrichtung zur Bestim-
mung eines Zeitpunktes zum selbständigen Aufbau einer
Verbindung von einer in einem Fahrzeug angeordneten,
phasenweise betriebenen Bordeinheit zu einem Hinter-
grundsystem eines Mautsystems. Weiter umfasst eine
derart ausgestaltete OBU eine Betriebszeitermittlungs-
einrichtung, die beispielsweise als Timer bzw. Uhr aus-
gebildet und mit einer Schnittstelle versehen ist, um die
Ereignisse des Ein- und Ausschaltens, und somit die Be-
triebszeit, der Bordeinheit zu erfassen. Weiter umfasst
eine solchermaßen ausgestaltete OBU eine Speicher-
einrichtung zur Speicherung der Werte der zeitlichen
Dauer der Betriebsphasen der Bordeinheit und eine Zeit-
punktberechungseinheit zur Berechnung des Zeitpunkts
des Verbindungsaufbaus in Abhängigkeit von einer Dau-
er einer vorhergehenden Betriebsphase der Bordeinheit.
[0014] Die abhängigen Ansprüche sowie die weitere
Beschreibung enthalten jeweils besonders vorteilhafte
Ausführungen und Weiterbildungen der Erfindung.
[0015] In der Regel stimmen die Betriebszeiten der
OBU mit den Betriebszeiten beziehungsweise den Be-
triebsphasen des jeweiligen Fahrzeugs überein. So sind
meist die Betriebsphasen der OBU mit dem Einschalten
der Zündung des Fahrzeugs gekoppelt. Damit hat ein
Einschalten der Zündung ein Einschalten der OBU zur
Folge und ein Ausschalten der Zündung beendet dem-
zufolge auch den Betrieb der OBU. Zumindest aber soll-
ten die Betriebszeiten der OBU mit den Fahrzeiten des
Fahrzeugs übereinstimmen, das heißt, dass bei einem
in Bewegung befindlichen Fahrzeug die OBU sicher in
Betrieb sein sollte.
[0016] Eine besonders vorteilhafte Ausgestaltung
sieht vor, bei der Bestimmung des Zeitpunktes zum selb-
ständigen Aufbau der Verbindung mehrere vorhergehen-
de Betriebsphasen zu berücksichtigen. Dazu weist die
OBU eine Speichereinrichtung zur Speicherung der Wer-
te der zeitlichen Dauer mehrerer Betriebsphasen auf.
"Mehrere" heißt dabei, dass nicht nur die letzte Betriebs-
phase Berücksichtigung findet, sondern zum Beispiel ei-
ne Anzahl von n vorhergehenden Betriebsphasen zur
Bestimmung des Zeitpunktes zum Verbindungsaufbau
mit dem Hintergrundsystem verwendet wird. Idealerwei-
se ist die Speichereinrichtung so gestaltet, dass der
neueste Wert, d. h. die Betriebsdauer der letzten Be-
triebsphase, den ältesten Wert aus der Speichereinrich-
tung verdrängt, so dass stets aktuelle Werte in der Spei-
chereinrichtung gespeichert sind. Dies ist besonders
dann vorteilhaft, wenn sich die Betriebszeiten eines Fahr-
zeugs durch unterschiedliche Verwendungen von langen
Betriebszeiten auf kurze Betriebszeiten ändern.
[0017] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Er-
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findung sieht vor, aus der Menge der ermittelten und ge-
speicherten Betriebsphasen einen statistischen Wert zu
bilden. Als statistische Werte können vorzugsweise der
arithmetische Mittelwert, aber auch andere Werte, wie
der Median der Menge aller in der Speichereinrichtung
gespeicherten Betriebsdauern, sinnvoll Verwendung fin-
den.
[0018] Bei der Ermittlung eines statistischen Wertes,
insbesondere eines Mittelwertes, ist es vorteilhaft, soge-
nannte "Ausreißer" einer Wertemenge aus der Berech-
nung des statistischen Wertes auszugrenzen. Die Erfin-
dung sieht dazu vor, eine vorbestimmbare Anzahl von
Maximal- und/oder Minimalwerten, d.h. minimalen und
maximalen Betriebsdauern, aus der Berechung auszu-
grenzen. Für die Ermittlung der mittleren Dauer der Be-
triebsphasen sind z. B. die oberen und unteren Extrem-
werte als Ausreißer zu bezeichnen. Dabei kann die An-
zahl der aus der Berechnung auszuschließenden Ex-
tremwerte entweder in der OBU vorbestimmt oder durch
einen Systemadministrator des Hintergrundsystems für
alle OBUs vorbestimmbar sein. Dadurch ist dem Syste-
madministrator eine Einflussnahme auf die Berechnung
der Mittelwerte der Betriebsphasen und somit auch auf
die Verteilung der Zeitpunkte der Verbindungen zur Da-
tenübertragung der OBUs gegeben.
[0019] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung
sieht vor, den exakten Zeitpunkt zum selbständigen Auf-
bau der Verbindung mit dem Hintergrundsystem nach
einer statistischen Verteilung zu bestimmen, die von der
Dauer der vorhergehenden Betriebsphase, vorzugswei-
se von mehreren vorhergehenden Betriebsphasen, ab-
hängt. Dazu eignet sich zum Beispiel bevorzugt eine
Gaußsche Normalverteilung.
[0020] Besonders bevorzugt liegt der Zeitpunkt zum
selbständigen Aufbau der Verbindung innerhalb eines
Zeitfenster innerhalb der laufenden Betriebsphase, wel-
che in Abhängigkeit von der Dauer der vorhergehenden
Betriebsphase(n) gemäß einer vorbestimmten oder vor-
bestimmbaren Regel bestimmt wird.
[0021] Dabei können sowohl vorbestimmbare Regeln
zur Bestimmung des Zeitpunktes innerhalb eines sol-
chen Zeitfensters, als auch vorbestimmbare Regeln vor-
gesehen sein, wie ein solches Zeitfenster zu bestimmen
ist. Zur Bestimmung des Zeitpunktes nach der eben be-
schriebenen Art und Weise muss die o. g. Zeitpunktbe-
rechungseinheit entsprechend aufgebaut sein, um an-
hand vorgegebener Regeln das Zeitfenster festzulegen
und im Zeitfenster einen Zeitpunkt zu ermitteln. Die Be-
rechnungsregeln sind durch den Systemadministrator
des Hintergrundsystems vorbestimmbar und werden
während einer bestehenden Funkverbindung z. B. für die
nächste Kontaktaufnahme an die OBU übertragen. Al-
ternativ sind die Berechnungsregeln im Hintergrundsy-
stem oder in jeder Einrichtung zur Bestimmung des Ver-
bindungsaufbau-Zeitpunkts bzw. der OBU fest vorgege-
ben. Ein Beispiel für die letzte Variante ist, den Zeitpunkt
des Verbindungsaufbaus mit dem Hintergrundsystem in
ein Fenster zu legen, welches das dritte Viertel der mitt-

leren Betriebsdauer umfasst. Ebenso ist vorgesehen,
den Systemadministrator des Hintergrundsystems sol-
che Festeinstellungen für alle OBUs gemeinsam oder
jeweils für einzelne ausgewählte OBUs vornehmen zu
lassen, um dem Systemadministrator eine Möglichkeit
zu geben, auf die Berechnung des Verbindungszeitpunk-
tes zumindest in statistischer Weise Einfluss zu nehmen.
[0022] Innerhalb dieses Zeitfensters kann die Wahl
des Verbindungszeitpunkts prinzipiell gemäß einer be-
liebigen Verteilung erfolgen. Vorzugsweise erfolgt sie je-
doch nach einer Gleichverteilung. D. h. es bestimmt jede
Zeitpunktberechnungseinheit für die jeweilige OBU den
Zeitpunkt des Verbindungsaufbaus innerhalb dieses
Zeitfensters nach einem Zufallsprinzip, dem eine stati-
stische Gleichverteilung zugrunde gelegt ist. Über die
Menge aller OBUs kann somit dennoch eine Absenkung
der Spitzenlasten für das Hintergrundsystem erreicht
werden, auch wenn eine große Zahl von OBUs ähnliche
Startzeiten und Betriebsdauern aufweisen.
[0023] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung wird der Zeitpunkt des Verbindungsauf-
baus in Abhängigkeit von einer aktuellen Tageszeit und/
oder einem aktuellen Kalendertag und/oder einer aktu-
ellen Position und/oder Fahrtroute bestimmt. So wird das
relative Zeitfenster des statistischen Werts oder des
arithmetischen Mittelwerts der zeitlichen Dauer der Be-
triebsphasen und/oder die Anzahl von Maximalwerten
und Minimalwerten der zeitlichen Dauer der Betriebspha-
sen für bestimmte Wochentage festgelegt. Damit ist in
vorteilhafter Weise eine Berücksichtigung des unter-
schiedlichen Verhaltens der Fahrer an unterschiedlichen
Wochentagen gegeben. So bestehen zum Beispiel an
Sonntagen und Feiertagen verglichen mit Werktagen
vollkommen verschiedene Arbeitszeiten und auch Ar-
beitsrhythmen. Ein dafür typisches Beispiel ist der Start
der Fahrt eine Stunde vor einem Wochenendfahrverbot.
Eine OBU, deren mittlere Betriebszeit 4 Stunden beträgt,
wird während der Fahrzeit von einer Stunde mit hoher
Wahrscheinlichkeit keine Verbindung mit dem Hinter-
grundsystem aufnehmen, da die Berechnungsgrundlage
eine Betriebsdauer von 4 Stunden ist. Wenn dagegen
die Berechnungsgrundlagen den Wochentagen, Orten
und Tageszeiten angepasst sind, wird eine OBU auf Ba-
sis dieser Informationen die Verbindung zum Hinter-
grundsystem innerhalb der erwarteten Betriebstunde vor
dem Wochenendfahrverbot aufbauen.
[0024] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wer-
den vorzugsweise auch weitere Vorgaben des Hinter-
grundsystems berücksichtigt, wie z. B. Vorgaben, dass
die OBU nur einmal innerhalb einer bestimmten Zeit-
spanne (z. B. einmal innerhalb 24 Stunden) mit dem Hin-
tergrundsystem in Verbindung treten sollte. Um diese
Vorgaben zu erfüllen, können die Berechnungsregeln
ggf. für eine konkret anstehende Ermittlung eines Ver-
bindungsaufbaus vorübergehend geeignet modifiziert
werden. Z. B. kann, wenn eine Verbindung innerhalb von
24 Stunden verlangt wird und die letzte Verbindung be-
reits 24 Stunden oder länger her ist, unabhängig von
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der/den vorhergehenden Betriebsdauer(n) ein sofortiger
Verbindungsaufbau nach der Inbetriebnahme der OBU
initiiert werden.
[0025] Die Verbindung der OBU mit dem Hintergrund-
system kann prinzipiell über eine beliebige Funkschnitt-
stelle erfolgen. Wird hierzu jedoch - wie eingangs be-
schrieben - ein Mobilfunknetz herangezogen, ist eine
größere Ortsunabhängigkeit bei vergleichbar kleinen
Sendeleistungen der OBUs gegeben, als dies mit ande-
ren Funkverbindungen möglich ist.
[0026] Vorstehend sind das Verfahren und die Einrich-
tung zur Bestimmung eines Zeitpunktes zum selbstän-
digen Aufbau einer Verbindung beschrieben. Es ist dem-
zufolge vorteilhaft, diese Einrichtung direkt in eine Fahr-
zeug-Bordeinheit für ein Mautsystem, d. h. in eine OBU,
zu integrieren. Eine solchermaßen ausgestattete Bord-
einheit umfasst vorteilhafterweise eine Mauterfassungs-
einrichtung, eine Sendeeinrichtung zum Senden von er-
fassten Mautdaten an das Hintergrundsystem und eine
Empfangseinrichtung zum Empfangen von Steuerdaten
vom Hintergrundsystem. Alternativ kann die erfindungs-
gemäße Einrichtung zur Bestimmung eines Verbin-
dungsaufbau-Zeitpunktes aber auch als separate Ein-
heit, z. B. zur Verbindung mit einer herkömmlichen OBU
bzw. zu deren Nachrüstung ausgebildet sein.
[0027] Die Erfindung wird im Folgenden unter Hinweis
auf die beigefügten Figuren anhand von Ausführungs-
beispielen noch einmal näher erläutert. Es zeigen:

FIG 1 eine schematische Darstellung eines Fahr-
zeugs und eines automatischen Mautsystems,

FIG 2 eine schematische Darstellung einer Bordein-
heit (OBU),

FIG 3 eine grafische Darstellung der Verteilung von
Fahrbeginn-Ereignissen über einen Tagesver-
lauf von 24 Stunden,

FIG 4 eine grafische Darstellung über die statistische
Verteilung der durchschnittlichen Fahrdauern
der Fahrzeuge,

FIG 5 eine grafische Darstellung der Verteilung der
Verbindungsaufbau-Ereignisse über einen Ta-
gesverlauf von 24 Stunden,

FIG 6 ein Ablaufdiagramm zur Bestimmung des Zeit-
punktes des Kommunikationsaufbaus mit dem
Hintergrundsystem,

FIG 7 ein Berechungsbeispiel für ein Fahrzeug mit
kurzen Fahrzeiten,

FIG 8 ein Berechnungsbeispiel für ein Fahrzeug mit
langen Fahrzeiten,

FIG 9 eine grafische Darstellung zu den Berech-
nungsbeispielen der Figuren 8 und 9.

[0028] FIG 1 zeigt in einer schematischen Darstellung
ein Fahrzeug 1 mit einer Bordeinheit bzw. OBU 2, die im
Fahrzeug angeordnet ist. Die OBU 2 ist elektrisch mit
einem Stromversorgungsnetz 3 des Fahrzeugs verbun-
den und bezieht die zum Betrieb der OBU notwendige
elektrische Energie aus diesem Stromversorgungsnetz

3. Mittels eines elektromechanischen Schaltelementes
4, zum Beispiel des in jedem Fahrzeug vorhandenen
Zündschalters, wird mit dem Fahrzeug auch die OBU in
Betrieb gesetzt. Mittels einer Funkeinrichtung 5 baut die
OBU 2 eine Funkverbindung 6 zu einem Hintergrundsy-
stem 7 eines Mautsystems auf. Die Funkverbindung wird
im dargestellten Ausführungsbeispiel über ein Mobilfun-
knetz 13, zum Beispiel ein GSM-Netz, hergestellt.
[0029] In FIG 2 sind Teilkomponenten aus der FIG 1
in einer schematischen Darstellung ihrerseits mit deren
einzelnen Teilkomponenten gezeigt. Das Stromversor-
gungsnetz 3 des Fahrzeugs 1 ist über den Zündschalter
4 mit der OBU 2 verbunden. Damit sind die Betriebszeiten
des Fahrzeugs 1 mit den Betriebszeiten der OBU 2 dek-
kungsgleich. Die OBU 2 ist mittels einer bidirektionalen
Anbindung mit einer Einrichtung 8 zur Bestimmung eines
Zeitpunktes zum selbständigen Aufbau einer Verbindung
verbunden. Diese zeichnet die Betriebszeiten mittels ei-
ner Betriebszeitenermittlungseinrichtung 9 auf und legt
diese "Betriebsdauer-Werte" in einer Speichereinrich-
tung 10 ab. Die Speichereinrichtung 10 sammelt diese
Werte so lange, bis eine vorbestimmte Anzahl von Wer-
ten in der Speichereinrichtung 10 gespeichert ist. Dann
erfolgt nach einer "first-in-first-out"-Methodik das Entfer-
nen der im Zeitrang der Speicherung jeweils ältesten Be-
triebsdauer-Werte aus der Speichereinrichtung 10.
[0030] Weiter umfasst die Einrichtung 8 zur Bestim-
mung des Verbindungsaufbau-Zeitpunktes eine Zeit-
punkberechnungseinheit 11. Diese ermittelt zunächst
unter der Verwendung der in der Speichereinrichtung 10
gespeicherten Betriebsdauer-Werte einen statistischen
Wert für eine statistisch zu erwartende Fahrzeit des Fahr-
zeugs 1 und damit auch der Betriebszeit der OBU 2. Im
vorliegenden Beispiel wird als statistischer Wert der arith-
metische Mittelwert von n vorhergehenden Betriebsdau-
er-Werten berechnet. Um den statistischen Wert nicht
durch Extremwerte zu verfälschen, die nicht die Masse
der Betriebsdauer-Werte repräsentieren, werden die
Werte der kürzesten und die Werte der längsten Be-
triebsdauern aus der Berechnung des statistischen Wer-
tes ausgenommen. Auf Basis des Mittelwerts, welcher
die zu erwartende Betriebszeit wiedergibt, wird dann ein
Zeitfenster relativ zum Startzeitpunkt der aktuellen Be-
triebsphase bestimmt, in dem der Zeitpunkt der Verbin-
dungsaufnahme liegen sollte. Mit Hilfe eines Zufallsge-
nerators 12 wird dann ein beliebiger Zeitpunkt innerhalb
dieses Zeitfensters ausgewählt.
[0031] Die Einrichtung 8 zur Bestimmung des Verbin-
dungszeitpunktes mit dem Hintergrundsystem 7 übermit-
telt dann an die OBU 2 die Information über den ermit-
telten Zeitpunkt. Mit dem Erhalt dieser Information baut
die OBU 2 die Verbindung zum ermittelten Zeitpunkt
selbständig auf. Die OBU umfasst weiter eine Mauter-
fassungseinrichtung 20. Diese erfasst während des Be-
triebes der OBU 2 und des Fahrzeugs 1 die von dem
Fahrzeug 1 befahrenen mautpflichtigen Wegstrecken.
Nach einem erfolgreichen Verbindungsaufbau mit dem
Hintergrundsystem 7 übermittelt die OBU diese gesam-
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melten Informationen mittels einer Sendeeinrichtung 2b
an das Hintergrundsystem des Mautsystems. Über eine
in der OBU 2 angeordnete Empfangseinrichtung 2c emp-
fängt die OBU Steuerdaten vom Hintergrundsystem 7.
Damit kann beispielsweise ein Systemadministrator des
Hintergrundsystems Berechungsgrundlagen in Bezug
auf die Berechnung des Zeitpunktes des Verbindungs-
aufbaus an bestimmte oder an alle OBUs übermitteln.
[0032] In der FIG 2 ist die Einrichtung 8 räumlich ge-
trennt von der OBU 2 dargestellt. Die Einrichtung 8 kann
aber ohne Einschränkung in ihrer Funktion ebenso in der
OBU 2 integriert sein. Die dargestellte Variante mit einer
außerhalb der OBU 2 angeordneten Einrichtung 8 ist bei-
spielsweise für Nachrüstaktionen bei bereits hergestell-
ten und in Fahrzeugen 1 montierten OBUs 2 vorteilhaft.
[0033] In FIG 3 ist eine beispielhafte Häufigkeitsver-
teilung von Betriebsbeginn-Ereignissen NB von maut-
pflichtigen Fahrzeugen 1 über den Verlauf von 24 Stun-
den eines normalen Werktages dargestellt. Damit zeigt
FIG 3 die Problematik von Spitzenbelastungen, die durch
OBUs 2 ausgelöst werden, die nicht nach dem erfin-
dungsgemäßen Verfahren den Zeitpunkt zum selbstän-
digen Aufbau einer Verbindung mit dem Hintergrundsy-
stem 7 bestimmen, sondern nach Betriebsbeginn der
OBU 2 die Verbindung mit dem Hintergrundsystem 7 auf-
bauen.
[0034] Beginnend mit 6.00 Uhr erfolgt eine starke Zu-
nahme der Fahrtbeginn-Ereignisse. Dies resultiert aus
dem relativ gleichzeitigen Fahrtbeginn aller Fahrzeuge
1 zu Beginn eines Arbeitstages. Im Laufe des Vormittags
sinkt dieser Wert signifikant ab. Das bedeutet nicht, dass
zu diesem Zeitpunkt weniger Fahrzeuge beteiligt sind,
sondern bedeutet nur, dass das Ereignis "Fahrtbeginn"
jetzt hauptsächlich durch den Nahverkehr hervorgerufen
wird. Dies erfolgt über den Vormittag verteilt. Durch den
Fernverkehr wird hier kaum ein Ereignis erzeugt. Zur Mit-
tagszeit erfolgt ein Einbruch, um danach wieder eine
Spitze folgen zu lassen. Diese ist nicht ganz so ausge-
prägt wie die Belastungsspitze am Morgen des Werkta-
ges um 6.00 Uhr. Am Ende eines Werktages verflacht
die Kurve der Häufigkeitsverteilung der Fahrtbeginn-Er-
eignisse weiter.
[0035] Erfolgt eine Kommunikation der OBU 2 mit dem
Hintergrundsystem 7 ausgelöst durch das hier aufge-
zeigte Ereignis, dann entsprechen die Belastung des zur
Herstellung der Verbindung verwendeten Kommunikati-
onsnetzes, wie zum Beispiel des Mobilfunknetzes, sowie
die Belastung des Hintergrundsystems 7 selbst eben die-
ser Grafik.
[0036] Die in der FIG 4 dargestellte Verteilungskurve
zeigt eine statistische Häufigkeitsverteilung der durch-
schnittlichen Betriebsdauer tB einer beispielhaften Men-
ge von Fahrzeugen 1. Damit ist erkennbar, dass die Fahr-
dauer eines Fahrzeugs 1 von sehr kurzen Fahrten meist
im Nahverkehr bis zu sehr langen Fahrten meist im Fern-
verkehr reicht. Die in der grafischen Darstellung auf der
vertikalen Achse aufgetragenen Werte repräsentieren
die Anzahl NF der Fahrzeuge mit der jeweiligen durch-

schnittlichen Betriebsdauer tB.
[0037] FIG 5 zeigt im Vergleich zu FIG 3 beispielhaft
die Wirkung des erfindungsgemäßen Verfahrens im Ver-
lauf eines normalen Werktags. Durch die erfindungsge-
mäße Berücksichtigung der vorhergehenden Betriebs-
zeiten der OBU 2 bei der Bestimmung des Zeitpunktes
zum Verbindungsaufbau der OBU 2 mit dem Hinter-
grundsystem 7 erfolgt eine signifikante Verringerung der
Belastung während der in FIG 3 aufgezeigten Spitzen-
lastzeiten um 6.00 Uhr und um die Mittagszeit. Außerdem
erfolgt eine Verteilung der Belastung auf die ansonsten
lastarmen Zeiten. Die Anzahl NV der Verbindungsauf-
nahmen zum jeweils gleichen Zeitpunkt des Werktages
ist gleichmäßiger über den Tag verteilt als bei einer Ver-
teilung nach FIG 3.
[0038] FIG 6 zeigt beispielhaft einen schematischen
Ablauf des erfindungsgemäßen Verfahrens. Dabei mar-
kiert ein Betriebsbeginn den Startpunkt des Verfahrens
im Schritt I. Im Schritt II erfolgt dann eine Ermittlung der
Dauer der letzten Fahrt auf Basis von zuvor gespeicher-
ten Ereignissen "Fahrtbeginn" und "Fahrtende". Der da-
bei ermittelte letzte Betriebsdauer-Wert wird im Schritt
III von der Betriebszeitenermittlungseinrichtung 9 an die
Speichereinrichtung 10 zum Zwecke der Speicherung
übergeben. Die Zeitpunktberechnungseinheit 11 ermit-
telt im Schritt IV aus den aktuell gespeicherten Betriebs-
dauer-Werten den arithmetischen Mittelwert und berech-
net im Schritt V daraus den Zeitpunkt für einen Verbin-
dungsaufbau im Verlauf der aktuellen Betriebsphase ge-
mäß den oben bereits näher erläuterten Regeln. Im
Schritt VI wird dann ein Timer gesetzt, welcher zum er-
mittelten Zeitpunkt die Verbindungsaufnahme initiiert. Im
Schritt VII erfolgt schließlich die Verbindungsaufnahme.
Sollte die aktuelle Betriebsphase vor dem Verbindungs-
aufbau beendet werden, so wird das Verfahren nach der
Wiederaufnahme des Betriebs erneut durchgeführt und
in der nächsten Betriebsphase eine Verbindung aufge-
baut.
[0039] Die Figuren 7 und 8 zeigen exemplarisch für
Fahrzeuge mit kurzen Betriebsdauern (FIG 7) und mit
langen Betriebsdauern (FIG 8), welche Ergebnisse für
eine Wertemenge von Betriebsdauern erzielt werden.
Die Beispielberechnungen in den Figuren 7 und 8 ver-
wenden den Ausschluss von Maximal- und Minimalwer-
ten, womit Extremwerte, die nicht für das Fahrzeug re-
präsentativ sind, von der Mittelwertbildung ausgeschlos-
sen sind. Als Zeitfenster sind die jeweils dritten Viertel
der ermittelten durchschnittlichen Betriebsdauer ge-
wählt. Innerhalb dieses Zeitbereichs erfolgt einer stati-
stischen Gleichverteilung folgend eine zufällige Bestim-
mung des Zeitpunktes zum Verbindungsaufbau.
[0040] Die Ergebnisse aus den beispielhaften Berech-
nungen sind in grafischer Form in der FIG 9 dargestellt.
Die arithmetischen Mittelwerte tB,k, tB,l der Betriebszei-
ten für das Fahrzeug mit der kurzen (Index k) und mit der
langen (Index 1) Betriebsdauer sind in gestrichelter Form
dargestellt. Die innerhalb dieser Betriebszeiten zum Ver-
bindungsaufbau ausgewählten Zeitfenster Zk, Zl der drit-
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ten Viertel der durchschnittlichen Betriebsdauern tB,k, tB,l
sind in durchgezogenen Linien dargestellt.
[0041] Abschließend sei darauf hingewiesen, dass die
Beschreibung der Erfindung und die Ausführungsbei-
spiele grundsätzlich nicht einschränkend in Hinblick auf
eine bestimmte physikalische Realisierung der Erfindung
zu verstehen sind und somit auch in verschiedenster
Weise modifiziert werden können, ohne den Bereich der
Erfindung zu verlassen. Für einen Fachmann ist es ins-
besondere offensichtlich, dass die Erfindung als hetero-
genes System teilweise oder vollständig in Softund/oder
Hardware und/oder auf mehrere physikalische Produkte
- dabei insbesondere auch Computerprogrammprodukte
- verteilt realisiert werden kann.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Bestimmung eines Zeitpunktes zum
selbständigen Aufbau einer Verbindung von einer in
einem Fahrzeug (1) angeordneten, phasenweise
betriebenen Bordeinheit (2) zu einem Hintergrund-
system (7) eines Mautsystems, bei dem der Zeit-
punkt des Verbindungsaufbaus während einer aktu-
ellen Betriebsphase in Abhängigkeit von einer Dauer
einer vorhergehenden Betriebsphase der Bordein-
heit (2) bestimmt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
bei dem die Betriebsphasen der Bordeinheit (2) zu-
mindest die Fahrzeiten des jeweiligen Fahrzeugs (1)
einschließen.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
bei dem zur Bestimmung des Zeitpunktes zum selb-
ständigen Aufbau der Verbindung mehrere vorher-
gehende Betriebsphasen berücksichtigt werden.

4. Verfahren nach Anspruch 3,
bei dem ein statistischer Wert aus der zeitlichen Dau-
er der vorhergehenden Betriebsphasen ermittelt
wird und dieser statistische Wert zur Bestimmung
des Zeitpunktes zum selbständigen Aufbau der Ver-
bindung verwendet wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, bei dem
als statistischer Wert der arithmetische Mittelwert
der zeitlichen Dauer der Betriebsphasen ermittelt
wird.

6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, bei dem
eine vorbestimmbare Anzahl von Maximalwerten
und Minimalwerten der zeitlichen Dauer der Be-
triebsphasen von der Ermittlung des statistischen
Werts ausgeschlossen sind.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
bei dem der Zeitpunkt zum selbständigen Aufbau

der Verbindung zufällig gemäß einer von der Dauer
der vorhergehenden Betriebsphase(n) abhängigen
Verteilung bestimmt wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
bei dem der Zeitpunkt zum selbständigen Aufbau
der Verbindung innerhalb eines Zeitfensters (Zk, Zl)
innerhalb der laufenden Betriebsphase liegt, wel-
ches in Abhängigkeit von der Dauer der vorherge-
henden Betriebsphase(n) mittels einer vorbestimm-
ten oder vorbestimmbaren Regel bestimmt wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8,
bei dem der Zeitpunkt zum selbständigen Aufbau
der Verbindung gemäß einer zufälligen Gleichver-
teilung in dem Zeitfenster liegt.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, bei
dem der Zeitpunkt des Verbindungsaufbaus in Ab-
hängigkeit von einer aktuellen Tageszeit und/oder
einem aktuellen Kalendertag und/oder einer aktuel-
len Position und/oder Fahrtroute bestimmt wird.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
bei dem die Bordeinheit (2) mit dem Hintergrundsy-
stem (7) des Mautsystems eine Verbindung über ein
Mobilfunknetz (13) aufbaut.

12. Einrichtung zur Bestimmung eines Zeitpunktes zum
selbständigen Aufbau einer Verbindung von einer in
einem Fahrzeug (1) angeordneten, phasenweise
betriebenen Bordeinheit (2) zu einem Hintergrund-
system (7) eines Mautsystems mit

- einer Betriebszeitermittlungseinrichtung (9),
- einer Speichereinrichtung (10) zur Speiche-
rung der Werte der zeitlichen Dauer der Be-
triebsphasen der Bordeinheit (2),
- einer Zeitpunktberechungseinheit (11) zur Be-
rechnung des Zeitpunkts des Verbindungsauf-
baus in Abhängigkeit von einer Dauer einer vor-
hergehenden Betriebsphase der Bordeinheit
(2).

13. Fahrzeug-Bordeinheit (2) für ein Mautsystem mit ei-
ner Einrichtung gemäß Anspruch 12 zur Bestim-
mung eines Zeitpunktes zum selbständigen Aufbau
einer Verbindung von der Bordeinheit (2) zu einem
Hintergrundsystem (7) des Mautsystems.

14. Bordeinheit nach Anspruch 13 mit

- einer Mauterfassungseinrichtung (2a),
- einer Sendeeinrichtung (2b) zum Senden von
erfassten Mautdaten an das Hintergrundsystem
(7) und
- einer Empfangseinrichtung (2c) zum Empfan-
gen von Steuerdaten vom Hintergrundsystem (7).
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